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I. Amtlicher Teil

Bildung

Änderung der Richtlinie zur Gewährung von 
Billigkeitsleistungen zur Aufrechterhaltung der sozialen 

Infrastrukturen der gemeinnützigen Träger und 
Einrichtungen der Bereiche Bildung, Jugend und Sport 

sowie der kommunalen Volkshochschulen 
(RL-Brandenburg-Paket - MBJS)

vom 11. Oktober 2023
Gz.: 25.11-72929

I.

Die Richtlinie zur Gewährung von Billigkeitsleistungen zur 
Aufrechterhaltung der sozialen Infrastrukturen der gemeinnüt-
zigen Träger und Einrichtungen der Bereiche Bildung, Jugend 
und Sport sowie der kommunalen Volkshochschulen (RL-
Brandenburg-Paket - MBJS) vom 28. August 2023 (ABl. des 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport, Nr. 24/2023, S. 
338) wird wie folgt geändert:

Ziffer 4.3. erhält folgende Neufassung:

„Die Sportvereine, Sportverbände, gGmbH´s sowie Träger von 
Sportanlagen in anderer Rechtsform stellen ihren Antrag nach 
dieser Richtlinie an den LSB bis spätestens zum 22.10.2023. 
Der Antrag ist zugänglich unter https://lsb-brandenburg.de/
sportstaetten/. Der LSB stellt Sammelanträge im Rahmen eines 
mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport abge-
stimmten Verfahrens bis spätestens zum 05.11.2023

II.

Die Änderung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft.

Potsdam, den 11. Oktober 2023

Der Minister 
für Bildung, Jugend und Sport

Steffen Freiberg

Rundschreiben 14 /23

vom 12. Oktober 2023
Gz.: 33-51323

Zeiträume und Termine für die Prüfungen am Ende der 
Jahrgangsstufe 10 im Schuljahr 2024/25

1. Für die Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 im 
Schuljahr 2024/25 gelten die in der Anlage genannten Zeit-
räume und Termine.

2. Für die Festlegung des schulischen Zeitplanes gemäß Num-
mer 8 Absatz 1 der Verwaltungsvorschriften zur Sekundar-
stufe I-Verordnung gilt:

 Der von dem Prüfungsausschuss für eine Schule festzule-
gende Zeitplan für die schriftlichen und mündlichen Prü-
fungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 ist so zu gestalten, 
dass Unterrichtsausfall in anderen Jahrgangsstufen vermie-
den wird. An dem Tag der schriftlichen Prüfungen sowie 
am Tag der mündlichen Fremdsprachenprüfung wird in den 
betreffenden Klassen kein Unterricht durchgeführt. Der 
Prüfungsausschuss legt den Prüfungstermin für die münd-
liche Fremdsprachenprüfung fest.

 Die Schulen entscheiden selbst, ob sie die zentralen Nach-
schreibetermine nutzen. Zu den zentralen Nachschreibeter-
minen werden den Schulen zentrale Aufgabenstellungen 
zur Verfügung gestellt. Führen Schulen nachzuholende 
schriftliche Prüfungen in den jeweiligen Fächern zu einem 
anderen als dem zentral festgelegten Termin durch, sind die 
Nachschreibeaufgaben gemäß § 27 Absatz 2 Sekundarstufe 
I-Verordnung (Sek I-V) von der unterrichtenden Lehrkraft 
selbst zu erstellen. Die zentral vorgegebenen Aufgabenstel-
lungen können in diesem Fall nicht genutzt werden.

 Die Beantragung von freiwilligen Zusatzprüfungen kann 
nach Bekanntgabe der Ergebnisse gemäß § 26 Absatz 4 Sek 
I-V erfolgen. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern sind 
zu beraten, dass eine Beantragung frühestens am Tag nach 
der Bekanntgabe der Ergebnisse gemäß § 26 Absatz 4 Sek 
I-V erfolgen soll.

 Die freiwilligen Zusatzprüfungen dürfen frühestens am 
zweiten Tag nach der Beantragung der Prüfungen stattfin-
den.

3. Dieses Rundschreiben tritt am 1. August 2024 in Kraft und 
am 31. Juli 2025 außer Kraft.
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Anlage

Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 im Schuljahr 2024/25
Zeiträume und Termine

Termin/Zeitraum Vorgang Rechtsgrundlage
bis  
18.Oktober 2024 

konstituierende Sitzung des Prüfungsausschusses § 25 Absatz 1 Sek I-V

bis  
20. Januar 2025

Festlegung des Termins der mündlichen Fremdspra-
chenprüfung durch den Prüfungsausschuss

§ 22 Absatz 1 Nummer 4 Sek I-V  
 i.V.m. Nummer 8 Absatz 1  
VV-Sek I-V 

ab 13. Januar 2025 
 
 
ab 17. Februar 2025

Wahl der Fremdsprache in der mündlichen Fremd-
sprachenprüfung durch die Schülerinnen und Schüler  
 
Fremdsprachenprüfung  
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses

§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4  
und Satz 2 Sek I-V 
 
 
§ 26 Absatz 3 Sek I-V

30. April 2025 schriftliche Prüfung Deutsch § 22 Absatz 1 Nummer 1 Sek I-V 
i.V.m. Nummer 8 Absatz 1 VV-Sek I-V

06. Mai 2025 schriftliche Prüfung Englisch § 22 Absatz 1 Nummer 3 Sek I-V  
i.V.m. Nummer 8 Absatz 1 VV-Sek I-V

13. Mai 2025 schriftliche Prüfung Mathematik § 22 Absatz 1 Nummer 2 Sek I-V  
i.V.m. Nummer 8 Absatz 1 VV-Sek I-V

26. Mai 2025 Zentraler Nachschreibetermin Deutsch § 23 Absatz 2 Sek I-V i.V.m. § 27 Absatz 2 Sek I-V
28. Mai 2025 Zentraler Nachschreibetermin Englisch  § 23 Absatz 2 Sek I-V i.V.m. § 27 Absatz 2 Sek I-V
04. Juni 2025 Zentraler Nachschreibetermin Mathematik § 23 Absatz 2 Sek I-V i.V.m. § 27 Absatz 2 Sek I-V
27. Juni 2025 frühester Termin der Bekanntgabe der Jahresnoten 

und der Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen 
Prüfungen in Deutsch, Mathematik und der ersten 
Fremdsprache 
sowie 
für die  Bekanntgabe der Abschlussnoten, in Gesamt-
schulen der Abschlussnoten und der Abschluss-
punkt zahlen, in Deutsch, Mathematik und der ersten 
Fremdsprache 

§ 26 Absatz 4 Sek I-V

ab 27. Juni 2025 frühester Termin für die 
Beantragung einer freiwilligen 
Zusatzprüfung in einem Pflicht- oder Wahlpflicht-
fach oder einem Lernbereich  
sowie 
für die Beantragung freiwilliger Zusatzprüfungen in 
Deutsch und Mathematik

§ 22 Absatz 2 Satz 1 i.V.m.  
§ 26 Absatz 4 Sek I-V,  
Nummer 8 Absatz 2 VV-Sek I-V 
 
 
§ 22 Absatz 2 Satz 2 i.V.m.  
§ 26 Absatz 4 Sek I-V,  
Nummer 8 Absatz 2 VV-Sek I-V
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II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schul-
leitungsfunktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule

Otto-Unverdorben-Oberschule 
Dahme/Mark 
Nordhag 11-12 
15936 Dahme/Mark

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-
tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul-
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
für die Sekundarstufe I; langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Se-
kundarstufe I.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-
sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2. Rektor an einer Oberschule oder einer Gesamtschule 
als Leiter des Primarstufenbereiches – Primarstufenlei-
ter (m/w/d)

a. Oberschule Theodor Fontane mit Primarstufe 
Zum Teufelssee 2-4 
14478 Potsdam

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

b. Schulzentrum am Stern 
Gagarinstraße 5-7 
14480 Potsdam

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

Aufgaben:
Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schullei-
tung beschlossenen Aufgabenverteilung. Folgende Aufga-
ben können zum Arbeitsfeld des Primarstufenleiters gehö-
ren: inhaltliche Ausgestaltung der Primarstufe im Rahmen 
der geltenden Vorschriften; Beratung und Besuch der in der 
Primarstufe tätigen Lehrkräfte im Unterricht; Unterstüt-
zung der Schulleiterin oder des Schulleiters beim Verfahren 
der Aufnahme der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 1 und beim Übergangsverfahren an die weiterführen-
den allgemein bildenden Schulen; Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern der Primarstufe; Gewährleistung der 
Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften; Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Siche-
rung und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens drei Jahre um-
fassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primar-
stufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schulträger, 
dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; umfassende Kenntnisse des brandenburgischen 
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Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; geeignete Fortbildungen sind 
wünschenswert.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG bzw. der Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als Primarstufenleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Feststel-
lung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von neun Mona-
ten. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllung der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

3. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem Gymna-
sium

Immanuel-Kant-Gymnasium 
Liselotte-Herrmann-Straße 4 
14513 Teltow

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-
dienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, mindes-
tens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichts-
praxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 

Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; ge-
sicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 15 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

4. Oberstufenkoordinator (m/w/d) an einem Gymnasium

Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg 
Kopernikusstraße 30 
14482 Potsdam

– Besetzung zum 01.08.2024 –

Aufgaben:
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 
der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koordina-
tion der pädagogischen Arbeit in der gymnasialen Oberstu-
fe insbesondere bei der Aufnahme in die gymnasiale Ober-
stufe, der Schullaufbahnberatung der Schülerinnen und 
Schüler, der Organisation des Unterrichts und im Zusam-
menhang mit der Abiturprüfung sowie bei der Sicherung 
der Unterrichtsqualität in der gymnasialen Oberstufe; Zu-
sammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schüle-
rinnen und Schülern.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-
dienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, mindes-
tens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichts-
praxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife sowie umfassende und mehrjährige Erfahrung in 
Abiturprüfungen.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-
sammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mitwirkungs-
gremien; gutes Durchsetzungs- und Organisationsvermö-
gen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse des brandenburgi-
schen Schulrechts; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.
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Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Die Funktion als Oberstufenkoordinator wird zur Feststel-
lung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. 
Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Hö-
hergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das

Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel 
Die Leiterin 

Magdeburger Straße 45 
14770 Brandenburg an der Havel.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

Traugott-Hirschberger-Grundschule 
Poststraße 29a 
03222 Lübbenau/Spreewald/Lubnjow/Błota

– Besetzung zum 01.08.2024 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-
tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul-

träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unter-
richtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen 
Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramtskandi-
datinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, Um-
setzung und Evaluierung eines Schulprogramms; Förde-
rung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation auf 
der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und 
einer aufbauenden Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn der Förder-
schullehrerin oder des Förderschullehrers oder die Befähi-
gung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an För-
derschulen; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw. 
im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-
sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.
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2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule

Hand in Hand 
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „geistige Entwicklung“ 
Usedomer Straße 51 
01968 Senftenberg /Zły Komorow

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin oder 
des Förderschullehrers oder Befähigung für die Laufbahn 
des Lehrers im Unterricht an Förderschulen; der Nachweis 
der sonderpädagogischen Fachrichtung „geistige Entwick-
lung“ wird vorausgesetzt; mehrjährige, mindestens drei Jah-
re umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer 
Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „geistige Entwicklung“.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; ge-
sicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 

Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

3. Zweiter stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer 
Grundschule

Grundschule am Wald Zeuthen 
Forstallee 66 
15738 Zeuthen

– Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

Aufgaben:
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 
der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unterstüt-
zung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der Wahr-
nehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere beim 
Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerin-
nen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwick-
lung der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewähr-
leistung der Schulprofilbildung und des Prozesses der Er-
arbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines Schulpro-
gramms; Förderung der Schule als eine sich entwickelnde 
Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur und 
der Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Be-
hörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
für die Primarstufe; mehrjährige, mindestens eine drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Pri-
marstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; ge-
sicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als Zweiter stellvertretender Schulleiter wird 
zur Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
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Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von 9 
Monaten. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder 
eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schul-
laufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vo-
raussetzungen erfolgen.

4. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem Gymna-
sium

Humboldt-Gymnasium 
Europaschule 
Schmellwitzer Weg 2 
03044 Cottbus/Chόśebuz

– Besetzung zum 01.02.2024 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-
dienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, mindes-
tens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichts-
praxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; ge-
sicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 

BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 15 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

5. Zweiter stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer 
Gesamtschule

Theodor-Fontane-Gesamtschule mit GOST 
Cottbus 
Kahrener Straße 16 
03042 Cottbus/Chόśebuz

– Besetzung zum 01.08.2024 –

Aufgaben:
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 
der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unterstüt-
zung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der Wahr-
nehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere beim 
Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerin-
nen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwick-
lung der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewähr-
leistung der Schulprofilbildung des Prozesses der Erarbei-
tung, Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Organisa-
tion auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsen-
ses und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
in der Sekundarstufe I; mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Se-
kundarstufe I.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; ge-
sicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.
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Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

Die Funktion als Zweiter stellvertretender Schulleiter wird 
zur Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von 
neun Monaten. Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das

Staatliche Schulamt Cottbus 
Herr Mader 

Blechenstraße 1 
03046 Cottbus/Chόśebuz.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksich-
tigt werden.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunk-
tionen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a. Grundschule „Theodor Fontane“ 
Hennigsdorf 
Fontanestraße 112 
16761 Hennigsdorf

– Besetzung zum 01.08.2025 –

b. Grundschule „An der Mühle“ 
Bredereiche 
Templiner Straße 2 
16798 Fürstenberg/Havel/OT Bredereiche

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-
tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul-
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers 
für die Primarstufe, Befähigung für die Laufbahn der Förder-
schullehrerin oder des Förderschullehrers oder Befähigung 
für die Laufbahn der Lehrerin oder des Lehrers an Förder-
schulen, langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Be-
währung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw. im 
gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-
sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.
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Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a benannte Stel-
le ist mit der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw. Ent-
geltgruppe 15 TV-L und die unter Buchstabe b benannte 
Stelle mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. Ent-
geltgruppe 14 TV-L bewertet.  

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

Grundschule „Am Weinberg“ 
Liebenwalde 
Zehdenicker Straße 30B 
16559 Liebenwalde

– Besetzung zum 01.02.2024 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstufe; 
Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen; 
mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewährung 
in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw. im gemein-
samen Unterricht in der Primarstufe.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 

über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; ge-
sicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

3. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule

Havellandschule 
Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
Straße der Neubauten 5b 
14641 Nauen/OT Markee

– Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts-  
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Förderschullehrerin oder 
des Förderschullehrers oder Befähigung für die Laufbahn der 
Lehrerin oder des Lehrers an Förderschulen; mehrjährige, 
mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unter-
richtspraxis an einer Förderschule mit dem sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
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träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; ge-
sicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

4. Schulleiter (m/w/d) an einem Gymnasium

Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium 
Neuruppin 
Käthe-Kollwitz-Straße 2 
16816 Neuruppin

– Besetzung zum 01.08.2025 –

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-
tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul-
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-
dienrates (allgemeinbildende Fächer); langjährige, mindes-
tens vier Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichts-
praxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-
sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 16 
BbgBesG bewertet. Sofern die Stelle mit einer oder einem 
Beschäftigten besetzt wird, erfolgt die Zahlung eines außer-
tariflichen Entgeltes nach Entgeltgruppe 15 Ü TV-L.

Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

5. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem Gymna-
sium

Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium 
Neuruppin 
Käthe-Kollwitz-Straße 2 
16816 Neuruppin

– Besetzung zum 01.08.2025 –

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-
dienrates (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, mindes-
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tens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichts-
praxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; ge-
sicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 15 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

6. Oberstufenkoordinator (m/w/d) an einem Gymnasium

Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium 
Neuruppin 
Käthe-Kollwitz-Straße 2 
16816 Neuruppin

– Besetzung zum 01.08.2025 –

Aufgaben:
Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 
der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koordina-
tion der pädagogischen Arbeit in der gymnasialen Oberstu-
fe insbesondere bei der Aufnahme in die gymnasiale Ober-
stufe, der Schullaufbahnberatung der Schülerinnen und 
Schüler, der Organisation des Unterrichts und im Zusam-
menhang mit der Abiturprüfung sowie bei der Sicherung 
der Unterrichtsqualität in der gymnasialen Oberstufe; Zu-
sammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schüle-
rinnen und Schülern.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-
dienrats (allgemeinbildende Fächer); mehrjährige, mindes-
tens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichts-
praxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife sowie Erfahrungen in Abiturprüfungen.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-
sammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mitwirkungs-
gremien; gutes Durchsetzungs- und Organisationsvermö-
gen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse des brandenburgi-
schen Schulrechts; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Die Funktion als Oberstufenkoordinator wird zur Feststel-
lung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. 
Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Hö-
hergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

7. Abteilungsleiter (m/w/d) an einem Oberstufenzentrum

Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum 
Abteilung 1 
Berliner Straße 78 
16761 Hennigsdorf

– Besetzung zum 01.08.2025 –

Die Abteilung 1 am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum 
umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife (Berufliches Gymnasium mit berufsorien-
tiertem Schwerpunkt Technik) und die Fachoberschule Typ 
Technik.

Aufgaben:
Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage; selbst-
ständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der Auf-
gaben gemäß Geschäftsverteilungsplan insbesondere Pla-
nung und Leitung von Abteilungskonferenzen und Dienst-
besprechungen; Leitung von Jahrgangs- und Klassenkonfe-
renzen bei Entscheidungen über Versetzungen, Zeugnisse, 
Prüfungszulassungen und Abschlüsse; Organisation und 
Durchführung der Bewerber- und Aufnahmeverfahren für 
die Bildungsgänge; Zusammenwirken mit Lehrkräften, El-
tern, Schülerinnen und Schülern und dem Schulträger auf 
gute Unterrichts- und Arbeitsbedingungen; Vertretung der 
Abteilung im Rahmen der Befugnisse gegenüber Erzie-
hungsberechtigten, Behörden und Betrieben; Berechnung 
des Lehrkräftebedarfes für die Abteilung; Planung und Ko-
ordinierung des Lehrkräfteeinsatzes der Abteilung; Koordi-
nierung der pädagogischen Arbeit in der Abteilung; Bera-
tung von Lehrkräften und des sonstigen pädagogischen 
Personals sowie Unterrichtsbesuche; Förderung der Fort- 
und Weiterbildung der Lehrkräfte; Planung und organisato-
rische Durchführung von schulischen Prüfungen und Un-
terstützung der zuständigen Stellen bei nichtschulischen 
Prüfungen; schulfachliche Koordinierung innerhalb der 
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Abteilung, Information und Beratung der Schülerinnen und 
Schüler über die Wahl der Unterrichtsangebote in der Ab-
teilung.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn der Studienrätin oder des Stu-
dienrats (allgemeinbildende Fächer oder mit einem allge-
meinbildenden und einem beruflichen Fach, das dem Aus-
bildungsprofil der Abteilung entspricht); mehrjährige, min-
destens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unter-
richtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife; umfassende und mehrjährige Erfahrung in 
Abiturprüfungen.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-
sammenarbeit in der OSZ-Leitung, mit den Lehrkräften 
und dem sonstigen pädagogischen und nichtpädagogischen 
Personal der Schule sowie den Kooperationspartnern der 
beruflichen Bildung, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit an der Schule sowie zum engen Zusam-
menwirken mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den 
Mitwirkungsgremien; ausgewiesenes Durchsetzungs- und 
Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schul-
betriebes sowie in der Arbeit mit Office- und Schulverwal-
tungsprogrammen; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbe-
dingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule sowie der Bildungsgangver-
ordnungen; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Ge-
biet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftigen 
besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

Die Funktion als Abteilungsleiter wird zur Feststellung der 
Bewährung in der Funktion übertragen. Die Feststellung 
der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Be-
förderung in das entsprechende Amt oder eine Höhergrup-
pierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtli-
chen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das

Staatliches Schulamt Neuruppin 
Herr Menzel 

Trenckmannstraße 15 
16816 Neuruppin.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksich-
tigt werden.
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